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begründete Überzeugung. Es muß allerdi ngs „da.£ö uf. hingewiosaa—  
werden, daß Gewißheit nicht automatisch Überzeugung begrün
det. Damit das Wissen um die Wahrheit heim Subjekt eine dem
entsprechende Überzeugung hervorruft, muß dieses Wissen für 
sein aktuelles oder zukünftiges Handeln wichtig erscheinen; 
es muß für die Realisierung seiner Interessen, Befriedigung 
seiner Bedürfnisse , Erfüllung von Erwartungen usw. bedeutsam 
und kompetent sein.“ Die Gewißheit des Untersuchungsführers . 
führt zur Überzeugung ven der Wahrheit des betreffenden Unter«* 
suchungsergebnisses, weil dieses beispielsweise für den er
folgreichen Abschluß des Ermittlungsverfahrsns oder such “nur“
für die Klärung von Widersprüchen wertvoll erscheint. Die Gc—v;&. %
wißhsit des Wahr he itsvvertes von Aussagen^ di-# für don Unter- 
suchungsfObrer ohne Bedeutung sind - nommen die • Feststel-
langen über die schulischen Leistilfi^n" eines erwachsenen Be-> ~̂rschuldigten ohne Sachvsrhsltsbszug '*■=, führen nicht zur Heraus** 
bildung von Überzeugungen
Doi riisccn D e d l n g u n g s g e f Z u s t a n d e k o m m e n s  von Überzeugt!n= 
ist es verständlich, dCs die Schuld des Beschuldigten, riss
Vorliogen or!or ;JicfeptrHliegon der strafrochtlichen Verant- 
Wörtlichkeit dos# Do^hu Idioten, häuf in io Zentrum der subiekti- 
ve.n überzoununmsbildunn des Untersuchungsführers steht.

Kiil HBeruht die Überzeugung des Untorsuchungr.führers von der Sc hu 
dss Beschuldigten suf Gewißheit dos Wahrhoitswerts der diesbe
züglichen Untersuchungsergebnisse, entstellen unseres Erachtent
auch keine Probleme. Die diesbezügliche Überzeugung des Unter
suchungsführers darf nur nicht dahin führen, daß er im we.itcroi 
Verlauf der Untersuchung die Bewcioführungsaufnaben zu den 
anderen von Gegenstand der Beweisführung erfaßten Umständen 
der Straftat *. beispielsweise die Uerausarbeitunet der den Bc-

1 Vgl. Olcun "Überzeugung",
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